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da es im vorliegenden Sinne nicht mehr vollziehbar sein wird.
Ich ersuche Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen.
Ich darf abschliessend darauf hinweisen, dass der Nationalrat
diesen Entscheid im Verhältnis zwei zu eins gefasst hat, und
wir sollten in dieser Diskussion endlich zu einem Ende kom-
men.

Bundesrat Ogi: Das Fernmeldegesetz bringt, wie Sie wissen,
eine vollständige Liberalisierung bei den Teilnehmeranlagen.
Es bringt eine weitgehende Liberalisierung bei den Diensten,
auch beim Grunddienst. Im Bereich des Netzes wurde zudem
der Grundsatz der Zusammenarbeit mit Dritten verankert, und
es werden Netzkonzessionen erteilt. Insbesondere können
Konzessionen für Funk- und Satellitennetze erteilt werden,
über die auch Fernmeldedienste angeboten werden.
Was jetzt noch zurückbleibt, ist wirklich sehr, sehr wenig.
Wenn ich höre, was Sie heute zum Geschäftsbericht und zu
den Finanzen der PTT gesagt haben, möchte ich Sie bitten zu
überlegen, ob sich die PTT im harten Wettbewerb - wenn ein-
mal dieses Fernmeldegesetz in Kraft gesetzt ist - noch halten
können. Diese Frage muss noch beantwortet werden.
Wir brauchen ein zusammenhängendes, ein flächendecken-
des terrestrisches Netz. Wir dürfen sowohl das Calancatal wie
das Lötschental nicht vergessen. Wir brauchen ein Netz ohne
grosse Löcher. Das ist kein Käse, deshalb möchten wir eine
klare Regelung der Ausnahmen vom Netzmonopol. Wir wollen
keine Regelung, die eine schleichende Durchlöcherung
bringt, bis vor lauter Löchern kein Netz mehr vorhanden ist.
Deshalb unterstützt der Bundesrat die nationalrätliche Ver-
sion. Sie setzt klar den Grundsatz fest, dass nur in eng be-
schränkten Fällen Ausnahmen vom Netzmonopol gemacht
werden können. Das scheint dem Bundesrat richtig. Damit
können wir sicherstellen, dass die flächendeckende Infra-
struktur auch bis in die Peripherie finanziert werden kann. Das
ist ein sehr wichtiges Anliegen. Zudem können Sie damit eine
Differenz bereinigen. Herr Ständerat Rhinow, ich glaube, das
ist auch eine weise Angelegenheit.
Ich bitte Sie deshalb, der Kommissionsmehrheit, dem Natio-
nalrat und dem Bundesrat zu folgen.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 17 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 9 Stimmen

Art. 56bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen -Adopté

An den Nationalrat -Au Conseil national
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Herr Kündig unterbreitet im Namen der Kommission den fol-
genden schriftlichen Bericht:

Das Inkrafttreten des Fernmeldegesetzes sowie des Radio-
und Fernsehgesetzes zieht eine Fülle von ständigen Vollzugs-
aufgaben nach sich. Diese können nicht mehr vom Generalse-
kretariat EVED bewältigt werden, welches als Stabsstelle über
sehr beschränkte Mittel verfügt. Der Ständerat beschloss da-
her am 13. Dezember 1990 im Rahmen der Beratung des
Fernmeldegesetzes die Schaffung eines Bundesamtes für
Kommunikation. Der Nationalrat folgte diesem Entscheid am
21. März 1991.
Wenn beide Räte der Schaffung des Bundesamtes zustim-
men, so muss dieses noch einem Departement zugewiesen
werden. Mit der vorliegenden Botschaft schlägt der Bundesrat
das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepar-
tement vor. Die Aenderung der entsprechenden Verordnung
bedarf der Genehmigung durch die eidgenössischen Räte.

M. Kündig présente au nom de la commission le rapport écrit
suivant:

L'entrée en vigueur de la loi sur les télécommunications et de
la loi sur la radio et la télévision entraîne une multitude de tâ-
ches permanentes. Ces dernières ne peuvent plus être assu-
mées par le Secrétariat général du DFTCE qui ne dispose que
de moyens fort restreints. C'est la raison pour laquelle le
Conseil des Etats a décidé le 13 décembre 1990, dans le cadre
de ses délibérations relatives à la loi sur les télécommunica-
tions, la création d'un Office fédéral de la communication. Le
Conseil national a approuvé cette décision le 21 mars 1991.
Si les deux conseils approuvent la création d'un office fédéral,
encore faut-il l'attribuer à un département. Dans son message,
le Conseil fédéral propose le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie. La modification de
l'ordonnance y relative doit être adoptée par les Chambres fé-
dérales.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt,
- den Entwurf des Bundesbeschlusses über die Genehmi-
gung einer Aenderung der Verordnung über die Zuweisung
der Aemter an die Departemente und der Dienste an die Bun-
deskanzlei vom 11. März 1991 anzunehmen; und
- das Postulat 90.437 Schaffung eines Bundesamtes für Kom-
munikation (S 20.9.1990, Gadient) abzuschreiben.

Proposition de la commission
La commission propose
- d'adopter le projet d'arrêté fédéral relatif à l'approbation de
l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départe-
ments et des services à la Chancellerie fédérale du 11 mars
1991 et
- de classer le postulat 90.437 relatif à la création d'un Office
fédéral de la communication (E 20.9.1990, Gadient).
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Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière

Gesamtberatung - Traitement global du projet

Titel und Ingress, Art. 1,2
Titre et préambule, art. 1,2

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes 26 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Abschreibung - Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben des parlamentarischen Vorstosses
gemäss Seite 1 der Botschaft
Proposition du Conseil fédéral
Classer l'intervention parlementaire
selon la page 1 du message

Angenommen -Adopté

An den Nationalrat-Au Conseil national

Schluss der Sitzung um 12.15 Uhr
La séance est levée à 12 h 15
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